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Wien, ilm 7. MilI2015 

Wir l1el'lll"len zum Schreiben de$ BUl1deska nzleramt-Veffas51.mgsdi"",sts vom 10. April 2015 

bet reffend Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesver-gilbegesetz 2006 und 

das 6undesve.-gabegcsctz Verteidigung uno Sicherheit 2012 geandert werden. wie folgt 

Stellung. 

1. Zu dem Besondere" Teil der Erläuterungen zu Artikel 1, Z 2 und 4 (§ 14 Abs. 

3, !i 15 Abs. 3, § 16 Abs. 5 und § 22 Abs. 4) des EntwurfS 

Der erste Satz dieser Erlauterungen Ist - Insbesondere ohne Kenntn is der zitlorlcn 

Entscheidung des VwGH • unseres Eracht.ms nur sehr schwer verstllnd llch. Wir 

regen daher an, diesen Satz umzufonnullerl!fi, damit diese<" einfltchcr zu verstehen 

1 ~1:. 

Eine vereinfaChte Formulierung könnte Z.B. wie folgt lauten: 

"Der VWGH hat in seinem ErI<cnntl\1s vom 23. Mal 20 14, 20l3/04/0025, 

festgehilJ1cn, dass für die Vergabe der- In § 14 Abs. 3 definierten "KIelulose" zwar die 

BestImmungen im Unterschwellenbereich gelten. Daraus lässt ~Ich aber - anders als 

bel der Regelung des § 14 Abs. 4 letzter Satz - nicht ~blcltcn, dass bei der 

Anwcnduug von Best immungen dcs Unterschwellenbereiches und In Fä llen, bei 
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denen auf einen gewissen geschätn en Auftragswert abmstellen Ist, nUn ebenfalls 

der gescMlzte Auflr<>gswt>rt nur des einzelnen Gewerices/LDscs heranzuziehen iSI." 

Die KlarsteIlung im Gesetz se lbst wäre Im Übrlg(m aus unserer Sicht ausdri.Jcklich zu 

begrünen. 

2 . Zu Artikel 1, Z 9. und 10. de, Entwurfs (Zwingende Abfrage !lUS der 

Vef'Waltungsstrafeviden:l! d flS Kompetenzzentrums LSDR) 

I n dem Begutachlungsentwurt Ist vorgllschcn, dass der Auftraggebe-r von für die 

Zuschlagserteilung in Betracht kommenden Bewerbern, BIetern, deren 

Subunternehmern und welleren Subunternehmern zwIngend elnc AUSkunft aus der 

verwallungsstril fevidenz des Kompetenzzcntrums LSDB gemäß § 7n AVRAG 

clnzuholen hilt. ob diesen eine rechtSkr:lftige Be1.;trafung gemäß den § § 7b Abs. 8 

oder 7i AVRAG zuzurechnen Ist. 

Es ISl aus unserer Sicht übcrschleßend, dass von "lien für dkl Zuschlegserte llung in 

Betracht kommenden Bewerbern, Bietern, deren Subunternehmern und weiteren 

Subunternehmern In j edem Fall zwingend eine solche Auskunft eingeholt werden 

muss. Eine solche VerpflichtUng wäre für öffen tliche Auftraggeber mit einem 

erheblichen organisatorischen Aufwand verbunden. Die Einholung eIner soldlen 

Auskunft sollte im El1lle$Sell des öffentlichen Auftraggebers stehen, der Im ElnzelfaU 

entscheiden kann, ob eine solche Beauskunftung notwendig und zweckmäßig 

erscheint. 

Wir regen daher an, diese Re!ije lung tI~S dem BCgutilchtungsentwlIrf 7.U streichen . 

3. Zu Artikel 1, Z 13 des Entwurfs ( zu § 79 Ab •• 3) 

Aus unserer Sicht sollten die derzeit geltenden Bestimmungen, die dem Aüftr!l!ilgeba" 

die Wahl freiheit zwischen dem Best- und Billlg5lblebYprlnZlp ohnehin nur 

elngeschr;\nkt zugestehen, erhalten bleiben. Auch die neuen EU-Vergaberlchtllnlen 

lassen weiterh in den Zuschl<l!ij auf Basis des niedrigsten Preises zu. 

I m Speziellen soll laut der vorgllschlagenen Ziffer 7 des § 79 Ab!; 3 dcr Zuschlag 

jedenfalls dem t"chnlsch und wlrtsch.,ftllch günstigsten Angebot 7.U erte lll!n sein, 

wCnn "im Rahmen der An9cbotsbewertung mit der LelsLung Im Zusammen h~ng 

stehende zukünftige laufende blW. anfaUende kostenwirks"mc Faktoren (Z.B. 
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Betrlebs- und Erhaltungsarbeiten, Serviceillistungen, elfOf"derliche Ersat1.teil 

UJgerflaltung, Entsorgun'jl ) berücksichtigt werden Wlk!n oder ..... 

Vorab 1st anzumer1<:en, dass der Anwendurrgsumfang dieser Regt< lung Nr uns nicht 

ganz eindeutig bestimmt werden kann. Die Bestimmung könnte 7..B. bel einer 

"welten' Au!>legung so verstanden werden , dass auch Faktoren, die nicht unmltte lt>a r 

in den AngebDt5preis einHieBen (z.B. Energll.'ffizienzanforderungen Im Sinne von 

"Green ITj, auch schon als "kostenwirksam' zu interpretieren sind und zu einer 

Anwendbarkeit dieser Be!;Ummung führen . 

Selbst J:)el restriktiverer Interpretation der Bestimmung haben wir folgende 

Bedenken: 

Es 1st aus unserer Sicht nicht geboten, dass die In der vorgeschlagene Z 7 

angefOhrte Kategorie In Jedem Fa ll sinnvollerwelse nur nach dem 

Bestangebotsprinzip behandelt werden muss. Es sind Verfahren denkbar, die In diese 

Kategorie I'iIllen würden und aus unserer Sicht sinnvollcrwelse nur mit dem 

B1IIIgstangebotsprlnzip bewertet werden können. Es Ist zum Beispiel nkht 

e;nzusehen. warum ein Uefer<Juftrag von sehr hoch standardisierten Produkten (z.B. 

Papier) nur deswegen nach dem Bestangebotsprinzi p auszuschreiben ist, weil der 

Auftrag einen - wertmlißlg zu vernach lässigenden - Lelsnmgsantell rur die 

Bereitstellung einC!S V04"ratsfageno beinhaltet . 

Weiters Ist anzumerken, dass die fraglichen laufenden bzw. anfallenden 

kosten wirksamen Faktoren schon im Rahml!fl der Preisbewertung und daher auch bel 

jedem Verfahren, bei dem das Biliigstangebotsprinzip zur Anwendung kommt, 

berilcksld'ltlgt werden. Ern darilber hinausgehende und gesetzlich In aUen d iesen 

Fallen der Z 7 zwingende Berücksichtigung <luch 1m Rahmen des Bestangebotsprinzip 

e,S<:helnt ebenf<lns Obersch le6eml. 

Wir regen dahet' an, jedenfalls die ZlfTer 7 nicht In § 79 Abs 3 dl!S 

Bogutachtungsentwurfes aufzunehmen. Sofern dallOn nidll abgesehen werden kann, 

wlire dieser PUnkt e/nZlISdm'lnken und klar In den Erläuterungen zu def1niereJl. 

Ansonsten ist zu hefOrd'lten, dass das korrekte Verst:lndnls erst im Rahmen der 

Judikatur hergestellt werden kann. 

1BA.N: "r.-.,& 6000 0000 9ijlX! 00Cf1 . 61(;, OI'SK,ATWW. (11)-Nr.: A~I~21(x) ' OVA : 087559J 
FN: lW~lJm' Flomenbuc.to...,rlChI:: IIG W1en • Sitz ~er Ge"""'MM;, W..., 

20/SN-113/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 3 von 4

www.parlament.gv.at



Diese Stc llungnahme ergeht elektronisch an das Prlisldlum (jes Natlonalrate5. 
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